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J .-Ne . 2029 II. Diez,  den 27 . Februar 1917.

Beir. KartoffelbestandSaufnahme am 1. März.
Zur Behebung von Zweafeln mache ich daraus aufmerk¬

sam, daß die in der Kartoffelbestandsanzeige (3>oibvu :f a)
unter Ziffer 2 und 3 aufgeführten Fragen nur von den
Kartosfelcrzeugern zu beantworten sind, nicht auch tim den
Karlosselverbrauchern . Die unter 2 a angegebene Personen-
zchl hat in der Spalte 4 der Gemeind elisten Aufnahme zu
finden.

Die genaueste und gewissenhafteste Durchführung der
Vorratserhebung , wozu auch die ordnungsmäßige Aufstel¬
lung der Listen gehört , ist dringend notwendig.

Der Borsitzende de- Kreisauvschusses.

Bekanntmachung.
Dom 1. bis 3. März 1917  haben sich zu melden:

sämtliche am 8. September 1870 und später geborenen , im
ivehrpslichtigen Alter stehenden Personen , die die Entschci- s
düng dauernd untauglich oder dauernd kriegsunbruchbar  !
oder dauernd feld- und garnisondienstunfähig oder dauernd ,
garntson - und arbeitsverwendungsunfähig erhallen haben  s
und zwar:

a) bei der Ortsbehörde:
alle unausgebildeten Leute,

b) beim Bezirksfeldwebel in Lberlahn-
stein:

alle ausgebildeten Leute.

Ms ausgebildet gelten  diejenigen Leute, die
1. im Frieden 1 Jahr und länger aktiv gedient haben

(Einjährig -Freiwillige mehr als 9 Monate ),
2. alle geübten  Ersatzreservisten,
3 . alle Ersatzreservisten, die während des Krieges 3 M o-

nate und länger gedient  haben.
Leute des unausgebildeten Landsturms,  die

während des Krieges eingezogen waren , gleichgültig wie
lange , haben sich mit den unausgebildeten  Mann¬
schaften zu melden.

Militärpapiere sind mitzubringen oder
m i t e i n z u se n d e n.

Die Unterlassung der Anmeldung wird nach den Be-
stimniungen des Militärstrafgesetzbuches streng bestraft.

Der Einsendung der Landsturmrollen wird b e st i m :n t
bis zum 5. März 1917  entgegen gesehen.

Oberlahnstein,  den 26. Februar 1917.
König !. BezirkSkommando.

Diez,  den 26. Februar 1917.
Der Zivilvorsitzense der Ersatzkommissio»

des Kreises Unterlahn.
» » >

Diez,  den 26. Februar 1917.
An die Herren Bürgermeister de- Kreises.

Vorstehende Bekanntmachung ist sofort in ortsüblicher
Weise zur Kenntnis der Ortseingesessenen zu bringen . Die
Anmeldung der unausgebildeten Leute haben Sir entgegen¬
zunehmen , in eine nach Jahrgängen getrennt aufzustellende
Landsturmrolle cinzutragen und diese hierher vorzulegen.

Ich erwarte unter allen Unrständen pünktliche Einbal¬
lung dco gesetzten Termins.

Der Zivil -Borfitzende der Ersatz-Kommisston
des Uutrrlahukreise - . >

I . v . r
Zimmerwarm.

J .-Nr . II. 1841. Diez,  den 26. Febrmar 1917.
«n die Herren Bürgermeister

Betr . den Berkehr mit Web-, Wirk- Strick-
«nd Smnhwaren.

Die mit Umdruckverfügung vom 22. Februar d. Js ..
J .-Nr . II. 1841, geforderte Anzeige über die im Monat Fe¬
bruar 1917 erteilten Bezugsscheine über Stoffe zur Ober-
kleidung usw. ist mir ordnungsmäßig ausgcfüllt bis spä¬
testens zum 3. März  d . Js.  einzureichen.

Eventl . ist Fehlanzeige zu erstattet.
Der angesetzte Termin ist genau einzu¬

halten.
4er Vorsitzende de» » rei- a«»schnste- .

»nderstadt. ~ _ •:_
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Ter Bundesrat har auf Grund des § 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maß¬
nahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesehbl. S . 32V
folgende Verordnung erlassen:

8 1.
Vom 1. März 1917 beginnend, ist im Deutschen Reiche

bis auf weiteres vierteljährlich eine kleine Viehzählung vor
zvnehmen, die sich auf Pferde , Rindvieh, Schafe und
Schweine erstreckt. Sie erfolgt nach Maßgabe des beiliegen
den Erhebungsmusters , in dem die Angaoe des Zählnnaötags
jeweils entsprechend abzuändcrn ist.

§ 2-
Die Landeszentralbehörden erlasse» die Bestiminnngcn

zur Ausführung dieser Verordnung . Tie sind befugt, weiter¬
gehende Erhebungen anzustellen.

8 8-
Deiu Kaiserlichen Statistischen Amte ist nach beiliegen¬

dem Zusan,menstellungsmuster bis zum 15. Tage nach der
Zählung eine nach größeren Verwaltungsbezirken geordnete
Uebcrsicht der Zählergebnftse einzusenden. Der ersten Ein¬
sendung sind die von dcN Bundesstaaten erlassenen Ans-
siihrungsborschriften beizufügen.

8 4.
Wer vorsätzlich eine Anzeige, zu der er auf Grund dieser

Verordnung oder der nach § 2 erlassenen Bestimmungen auf-
gefordert wird , nicht erstattet oder wissentlich unrichtige oder
unvollständige Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zu
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark
bestraft ; auch kann Vieh, desstn Vorhandensein verschwiegen
worden ist, im ilrteil für Dem Staate verfallen erklärt wer¬
den.

8 5.
Die Verordnung tritt mit oem Tage der Verkündung in

Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt deSAnßer-
krafttretens.

Berlin , den 30. Januar 1917.
i< Ter Stellvertreter des Reichskanzler»

Dr . Helfferich.
*>,

I . 1282; Diez,  den 19. Februar 1917.
«n die Herren Bürgermeister des Kreise ».

mifH’rrffräitMfcrrV ^kuffnssnn ^ der Wnfcvtfrtiutß i>cv
Zaölbezirrslisten (C) und der Gemeindeliste» (E)  ftstgestellt.
Ich hebe deshalb nochmals hervor, daß in die ZälstbrzirkS-
liste (C) alle Haushaltungsvorsteher oder Viehbesitzer, bei
denen sich Vieh der zu erhebenden Gattunaev befindet,
nacheinander einzutvagen sind. Der Nachweis des Vieh¬
besitzes mehrerer Haushaltungen , z. B. der auf dem Gute
vorhandenen herrschaftlichen Tagelöhner , auf einer Zeile
ist unzulässig. In die Gkmrindcliste (E)  ist nur die Haupt--
smnme aus jeder Zählbezkrksliste zu übernehmen, eine noch¬
malige Einzelaufführung der Viehbesitzer usw. ist unstatt-
hast. ES uruß streng darauf gehalten werden, daß die
Listeil C als Zählbezirks - und E als Gemeindeliste und nicht
umgekehrt verwendet werden. Boronrne früherer Zählun¬
gen sind zu verwerfen. Reicht eine Liste nicht aus , so ist,
wie vorgeschrieben, eine zweite, dritte »sw. zu buiutzcn:
das Ankleben von Fahnen ist zu vermeiden. Auf die in
der Anweisung für die Behörden unter B S 3 2 enthaltene
Bestimmung bezüglich der Wohnplätzc mache ich besonders
aufmerksam.

Pünktlich zum 3. März d. Js . sind mir 2 Stück Ge¬
meindelisten mit der Urschrift und der Reinschrift der Zahl-
bezirkslistell unter Brjesumschiag einzureichen. Die 3. Ge¬
meindeliste verbleibt bei Ihren Ak ten . Der BriesuMiUlag
ist mit der Aufschrift „Viehzählung am 1. März 1917" zu
versehen

Da lnir selbst nur kurze Zeit zur Ausstellung der Kreis --
liste gegeben ist, inuß ich mit Bestimmtheit erwarten , daß
das Zählmaterral bis spätestens zum 3. Mürz d. Js . vor¬
mittags in nreinen Händen ist.

Ich bemerke noch, daß bei der letzten Viehzählung von
einer ganzen Anzahl von Gemeinden die Prüfung des Zähl-
Materials nicht mit der nötigen Sorgfalt geschehen ist. In
Bezug aus rechnerische Richtigkeit ließen die Listen viel zu
wünschen übrig . Damit bei der jetzigen Viehzählung ew
einwandfreies Ergebnis erzielt wird , ersuche ich Sie , die
Zählbezirkslisten ausnahmslos einer genauen Nachprüfting
zu unterziehen und bei der Ausstellung der Gemeindelisten
mit der größten Sorgfalt zu Werke zu reheiv

Der König!. 8a«»rat.
Tuderstadt.

Abi. III b. Tgb.-Nr , 2933/854.
Frankfurt a. M ., den 14. Februar 1917.

Betr.: Verbot der Mitteilung militärischer
Maßnahmen.

1

|

[

Abdruck zur Kenntnis und sorgfältigen Ausführung.
Ilm die Fleischveri'urgung der Bevölkerung möglichst einbeir
lich vornehmen 51t können, ist eS unerläßlich , die für vre
Ernähning in Frage kommenden Viehbestände jedesmal kurz
vor einer neuen Umlage festzustellcu. Es ist daher unge¬
ordnet worden, daß vom 1. März d. Js . beginnend, tm Deut¬
schen Reiche bis auf weiteres vierteljährlich  eine kleine
Viehzählung stattsindrt , die ;ich aus Pferde, Rindvieh, Schaft
und Schweine erstreckt. Für das Königreich Preußen ist diese
Zählung auch auf Ziegen, Kaninchen u>.vd Federvieh ausge¬
dehnt worden. Die Militärpftrde werden nicht gezählt.

Zu der Zählung werden folgende Formulare verwendet:
1. Zählbezirkslisten C und
2. Genieindclisten E.

Diese Formulare sind Ihnen bereits zugegangen. Et¬
waiger Mehrbedarf iß umgebend  HZ mir anzufordern.

Zur weiteren Ausführung verweis? ich auf die auf der
Rückseite der Zählbezirkslisten C abgcdrrrckten Anweisungen
für die Zähler und die auf der Rückseite der GemestrdelifteE
abged ruckten Anweisungen für die Behörden.

Bervlduukig.
2tus Grund des 8 9 b des Gesetzes über den Belagerungs¬

zustand vom 4. Juni 1851 bestimme ich für den mir unter¬
stellten Korpsbezirk:

Es ist verboten, einem anderen Mitteilungen zu machen,
aut denen aus militärische Maßnahmen Schlüsse gezogen
werden können, sowie Mitteilungen in geheinrer Schreib¬
art oder einer Geheimsprache und Mitteilungen , die nur
ans Eiuzelbuchstabeu oder Zahlen oder nur ins Unter-
schrift bestehen.

Der Versuch ist strafbar.
Zuwiderhandlungen werden mit Gesängnis Ins zu einem

Fakire, beim Vorliegen mildernder Umstände mit .Haft oder
mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.

XVIII Armeekorps.
Stellvertretende » Generalkommando.

Der ftellv, Kommaudiei'ende Kenrrnl:
Riedel,

GeneraUmtnsnt.

TieLage SnmtJ
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Bekanntmachun«
Nach 8 2 der Bundesratsverordnung vom 11. Dezember

1916,. betreffend die Ersparnis von Brennstoffen und Bc-
leuchtungsmrtteln , sind alle offenen Verkaufsstellen um 7,
Sonnabends um 8 Uhr zu schließen.

Es sind Ziveisel darüber entstanden , ob auf Grund dieser
Bestimmung Gewerbetreibende, die in den offenen Verkaufs¬
stellen neben deni Handelsgewerbe noch ein anderes Ge¬
lverb? betreiben, diesen Betrieb ebenfalls zu den ange¬
gebenen Zeiten einzustellen haben.

Der Begriff „offene Verkaufsstellen " iit dem genannten
8 2 ist im Sinne der Gewerbeordnung (88 41 a, 44, 55, 139 c,
139e) und der durch diese geschaffenen festen Praxis aus-
zulegen. Der Gewerbebetrieb wird daher von der frag¬
lichen Bestimumng auch nur insoweit getroffen, als er unter
das Handelsgewerbe fällt . Gewerbetreibende, welche neben
dem Handelsgewerüe noch ein anderes Gewerbe betreiben,
können also auch nicht gehindert Iverden, diesen Betrieb
über die oben angegebenen Zeiten hinaus fortzusetzen.

Die Schließung der offenen Verkaufsstellen wird im
allgemeinen derart zu erfolgen haben, daß die Schaufenster
verdunkelt und in der üblichen Weise verhängt werden
und jede Vertanfsrätigkeit eingestellt wird.

>c\’ "RtbeUotoetMenfr wad ', oV̂ w. \ ye\x &v*v*\ ,t\\
Summe zu rückt,leibt , wird d .r Familie dann als Änsgletch
zu zahlen sein. Zuin Beispiel:

7,90 M . halbmonatliche Löhnung des Mannes,
22,50 „ „ Verpflegung und Kleidung

des Mannes,
30, — „ „ Familienunterstützung,
30, — „ „ Mehraufwand durch dop-

_pelten Wohnsitz.

Brr Minister für Hände! «nd Gewerbe.
Im Aufträge.

Lufenskh.

zus. 10 - M.
Verdient der Mann nun halbmonatlich nur 80 Mark,

so würden 10 Mark halbmonatlich als Zusatzunterstützung
zu gewähren sein. Verdient er halbmonatlich 90 Mar?
oder mehr, so würde nichts zu gewähren sein. Diese Unter¬
stützungen werden nur auf Antrag gewährt . Eingehend:
Anträge sind hierher Porzulegen.

Ter Vorsitzende de» «reidansschnffeO.
Tuderstadt.

Diez,  den 24. Februar 1917.
An die Herren Bürgermeister der Landgemeinde»

Betrifft: Familienunterfftttzurrgei».
Sic wollen dafür sorgen, daß die Gemeinderechner

die zum Schlüsse jedes Monats fällige Anzeige über die tiu
Laufe des Monats ausbezahlten Rcichs-Kriegsfamiliennn-
terstützungcn an die Kreiskommunalkassc Diez umgehend
erstatten.

Ter Minister de» Jnner«
Im Aufträge.
Dr- Freund.

J .-Nr . 1630 II . Diez,  den 31. Februar 1917.

Betkifft: Kriegsfamitienunterstütznng
Die Weiterzahlung der Reichskriegsfamilienunterstütz¬

ung muß eineestellr werden, sobald der Heerespslichtige
aus dem Heere euilcflen oder beurlaubt und iu Arbeit
getreten ist. Iu den Fällen nun , wo der .Heerespflichtige
lohnende Arbeit zu Hause oder in der Nähe nicht finden
kann, wird die Famu -e durch die Einstellung der Reichs-
kricgsfamiuennnterst ■; ung hart betroffen. Es ist dann bis¬
her mit Zusatzunterstützungen nachgeholsen worden. Da im
^reis die Zusatzunterstützungen von den Gemeinden be¬
willigt und nicht voll erstattet wurden, mögen solche Zusatz-
Unterstützungen nicht .immer in ausreichendem Maße ge¬
währt worden fein. Es ist deshalb Bestimmung getroffen
worden, daß derartige Zusatzunterstützungen von nun an
gleich den Reichsunterstützungen voll erstattet werden. Ihre
Ermattung ist am Schluß jedes Monats mit der Anzeige
über die Reichsunterstützungen und den übrigen Zusatz-
Unterstützungen hier besonders  anzusordern.

T-azu ist der Betrag der im Februar gezahlten außer¬
ordentlichen Kriegs -Familienunterstützungen anzugeben, und
zwar nach den verschiedenen Arten der Kriegswohlfahrts¬
pflege getrennt , z. B.

für Zusatzunterstützungen zusammen 150 Mk.
für über das Maß der armenrechtlichen Woh¬

nungsfürsorge hinausgehendcu Mietsbeihilfen 95 Mk.
Krankenhauskosten usw. für in Krankenhäusern

untcrgebracl' te Angehörige Einberufener 115 Alk.
zus. 360 m.

Sind unter den außerordentlichen Unterstützungen Be¬
träge enthalten , die airstelle von entzogenen Reichsunter¬
stützungen gewährt iverden, weil die aus dem Heeresdienst
dem Zivildienst überwiesenen Heerespflichtigen nicht soviel
verdienen, um ihre Familien ausreichend unterstützen zrr
können, so sind diese Beträge besonders zu bezeichnen, weil
sie nach neuester Bestimmung den Gemeinden jetzt, voll
erstattet werden sollen. (Vergleiche das Ausschreiben vom
21. d. Mts ., J .-Nr . 1630, das heute oder morgen im Kreis¬
blatt erscheint.)

Ter Vorsitzende des KreisanSschnsie».

Für die Berechnung gilt folgende Bestimmung:
Die Familie des zur Arbeit Entlassenen soll nicht

schlechter gestellt werden, als >vie sic bisher durch den Bezug
der Rrichskriegsfamilienunterstützung gestellt war . Es soll
deshalb der Unterschied zwischen den militärischen Bezügen
des Mannes und der bisher gewährten Unterstützung einer¬
seits und dem Arbeitsverdienst anderseits , als Zusatzunter-
stützung gewährt iverden. Dabei ist die bisherige militärische
Löhnung des Mannes nach ihrem tatsächlichen Betrag und
für Verpflegung uird Kleidung 1,50 Mark , pro Tag anzu-
irehmen, dazu tritt die Familienunterstützung in der bisher
gewährten .Höhe einschließlich etwaiger Zusatzunterstützung,
und ferner der Betrag von 2 Mark pro Tag Mehrausgaben
für die Führung des doppelten Haushaltes bei einer auswär¬
tigen Beschäftigung des Mannes . Die Summe dieser Bezüge
ift denr Arbeitsverdienst des Mannes gegenüber zu stellen,
den er bei regelmäßiger Arbeitszeit und normaler Arbeit ?-

Nichtamtlicher Teil.

vre Ausbau der Oder.
In welchem Maßstabe in Deutschland neben der An¬

spannung aller geeigneten Kräfte für den Krieg noch wichtig:
Friedensarbeit gefördert wird , dafür bierct u. a. die Bau¬
tätigkeit an der Oder ein Beispiel.

-Die Oder entspringt bekanntlich in Oesterreich aus dem
Blährischen Gesenke. Sic durchsließt, von Ratibor ab schiss
bar , die drei fruchtbaren Provinzen Preußens : Schlesien,
Brandenburg und Pommern , und mündet mit ihren: Haupt¬
mündungsarme bei Swinemünde in di? Ostsee. Ihre Länge
von der österreichischenGrenze bis zur Ostsee beträgt rund
800 Kilometer.
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SßveufanS.  In richtiger Erkenntnis dieses Umstandes tmr
schon Friedrich der Große bemüht, die Schrisahnsverhält-
ttisse auf der Oder insbesondere durch Herstellung zahlreicher
Durchstiche zu verbessern. Durch Bau des Klodnitzkanals
stellte er eine schiffbare Verbindung der Oder mit dem ober-
schlesischen Industriegebiet her. Aber die Kähne, die damals
auf der Oder verkehrten, hatten nur geringe Tragfähigkeit.
Im Sommer bei kleinen Wasscrständen setzte die Schiffahrt
gänzlich aus . Infolge der noch vorhandenen starken Krüm¬
mungen des Stromes verursachten die zahlreichen Hochwässer
dauernd umfangreiche Uferabbrüche und Schäden . Gegen
die Mitte des vorigen Jahrhunderts sing man an , durch Ban
von Buhnen — das sind Strombauwerkc aus Faschineu-
packwcrk und Steinschüttungen , die in getvissen Abständen
quer zum Ufer in den Strom hincingcbaut werden — die
Stromujer gegen Abspülung dauernd festzulegen und gleich¬
zeitig das Wasser nach der Mitte zusammenzudrängen, um
so für die Schiffahrt eine größere Fahrwassertiefe zu er¬
zielen. Ter Strom ist jetzt fast auf seiner ganzen Länge der¬
art mit Buhnen ausgebaut.

Z ivv Sl '. omregulieruiig genügt jedoch den neuzritigen
Anforderungen , die man an die Schiffahrt stellen muß, nicht
mehr. Infolgedessen entschloß man sich vor etwa 25 Jahren,
die obere Oder von Cosel bis Breslau zu kanalisieren, d. !,.
die Wasserstände durch Einbau zahlreicher mit Schiffs¬
schleusen verbundener Staue derart zu verbessern, daß sie
auch bei geringer Wasserführung genügende Fahrwassec-iese
bieten. Bei Cosel ivurde ein großer Umschlagshasen erbaut
um zahlreichen Kippern zum Verstürzcn der Kohle in die
Cchiffsgefäße und mit Kränen zum Entlöschen von Erzen,
die für die oberschlesischen Hüttenbetrieüe auf dem Wasser¬
wege ankommen. Diese Kanalisierungsarbeiten der letzten
25 Jahre , deren Schlußbauten bei Breslau bei Ausbruch
des Krieges noch unvollendet waren , werden einen Gesamt¬
kostenaufwand von etwa 70 Millionen Mark ersordem . Die
im Schisfahrtsinteresse auszuführenden Bauarbeiter - lei
Breslau , deren Kosten etwa 20 Millionen Mark betragen
werdest, und die in der Hauptsache aus der Herstellung eines
Umgehungskanals mit den erforderlichen Wehren und
Schleppzugsschleusen bestehen, sind auch durch den Krieg
nicht unterbrochen worden. Sie werden mit allen Kräften
sortgesührt und voraussichtlich im Laufe dieses Sommers
beendet werden.

Aber diese Kanalisierungsarbeiten auf der Strecke ober¬
halb Breslau genügen nicht, um dem Schisfahrtsverkehr,
der vor deiir Kriege bei Breslau rund 5 Millionen Tonnen
jährlich betragen hat , diejenige Steigerung zu geben, für
d' t durch Las oberschlesische Industriegebiet die Vorbedingun-
gen gegeben sind. Es ist weiter nötig , auch für den Strom¬
laus unterhalb Breslau die bei geringer Wasserführung un¬
zureichende Fahrlvassertiefe zu vergrößern . Das soll im
wesentlichen durch Âufspeicherung von Zuschußwassererreicht
werden, das zu Zeiten geringer Wasserführung der Oder
dieser zugcsiihrt wird . Geplant ist für die Aufspeicherung
ein Staubecken im Gebiet der Glatzer Neiße mir einem In¬
halt von voraussichtlich über 200 Millionen Kubikmeter, i
Ter Bau weiterer Becken zur Vergrößerung der Fahrwasser-
tief- ist der Zukunft Vorbehalten. Diese Arbeiten waren
bei Ausbruch des Krieges noch nicht in Angriff genommen, .
sie werden aber während des Krieges durch tveitere Be¬
arbeitung der Entwürfe so vorbereitet , daß ihre Ausfühning
nach Friedensschluß alsbald beginnen kann. j

Neben den bisher erwähnten , lediglich zur Verbeffernng
der Schiffahrtsverhältnissc geplanten und ausgeführten Ar-
beitcn find während des Krieges an der Leer noch andere
umfangreiche Arbeiten zur Verhütung von Hochwasserschäden
im Gange . Diese bestehen in Verstärkung und Erhöhung
der zun- Schutz der Niederung bereits vor langer Zeit her-
gestellten Deiche, im Schutz größerer Ortschaften und in Auf-

ftielrt/viuiin lnm _
Ivicbci  zu äffneitben Xvicfjpotbern. In fiikch«n Ii'irö oee ettr>n
iwiljanbcnc Vlderbau  in Vieblveidelvirtschaft nnigewnndelt.
Auch diese Arbeiten haben während der Kriegszeit zwar eine
Verlangsamung , aber doch keine vollständige Unterbrechung
erfahren . Zeitweise waren mehrere tausend Kriegsge
fange ne dabei beschäftigt. An Mitteln für diese Hochwasser-
schutzarbciten sind durch besonderes Gesetz vom Fahre 1904
60 Millionen Mgrk bewilligt . Findet dieser Betrag seine
Verwendung fast längs der ganzen Oder, so ist jtn Ver¬
besserung der Vorslutverhältnisse an der unteren Oder ein
besonderer weiterer Betrag von rund 47 Millionen Maick
durch ein anderes Gesetz zur Verfügung gestellt. Diese
Arbeiten , welche die ausgedehnten Niederungen an der
unteren Oder vor unzeitigen Ueberschwemmungcn während
des Sommers schützen sollen, ohne jedoch den düngenden
Schlick des Winterhochwassers zurückzuhalten, sind während
der Krieges in ihren wesentlichen Teilen scrtigzestellt
worden.

Wenn nun noch zum Schluß erwähnt wird ; daß zur
weiteren Belebung des Handels von Stettin , das Fahrwasser
von. See aus eine erhebliche Vertiefung erfahren soll und
das; hierfür 10 Millionen Mark bestimmt sind, so sind hier¬
mit die hauptsächlichstenArbeiten , die zur Zeit an der Oder
zur .Hebung der Landeskultur und der Schisfahrt im Gange
sind, eufgezählt . Man hat sich angelegen sein -affen, diesen
toeitsichtigen Arbeitsplan für die Oder auch während des
Krieges in erheblichem Maße zu fördern.

Anzeige «.

Holzversteigerung.
Mittwoch , den 7. März,  vorm . 11 Uhr in der

Wirtschaft von Anton Langschied zu Altendiez.
D -str. 10 Steinkops , 19 Steinkopsbuchen. Bu che n : 756 Rin.
Scht . u. Kn., 890 Wellen, 64 Rni . Reiser 1. Kl.. 75 Rnr.
unaufgearbeitetes Reisig.

SSSS3SSÜ Holzverkauf.
Montag , den 5. März  er ., von nachmittags

1V4 Uhra  b, im Kuhn'schen Gasthaus zu M i che lb a ch er-
Hütte.  Schutzbezirk Rückershausen, Distrikt 14b, 15a, I5e
Hoswald. Eiche: 30 Rm . Scheit u. Knüppel ; Buche: 303
Rm. Scheit u. Knüppel, 300 Rm. Reiser 3. Kl. in Hausen.
Nadelholz : 972 Fichtenstangen 3. Kl. = 29,16 Fm ., 800
Stück 4. u. 5. Kl. = 11,50 Fm .; 48 Rm . Kieferngrubennutz¬
knüppel, 2,2 Mtr . lang ; 22 Rm. Brennscheit u. Kn.

Die Herren Bürgermeister werden um ortsübl . Bekannt¬
machung ersucht.

Holrversteigerung.
SamStag» de« 3 März 1917»

uachmittagH1 Nhr
kommen im hiesigen Gemeindewald. Distrikt Vorderwald
und Oberwald:

95 Rm. Buchen-Scheit- uns -Knüppelholz,
6 Rnr. Eicheu-Scheit- und -Knüppelholz.

1000 Buchen-Wellen,
850 Nadelholz-Wellen

zur Versteigerung.
Der Verkauf beginnt im Distrikt Borverwald.
Freiendiez,  den 23. Februar 1917.

Der vürger « etft«r
Kanzler.

«erm-twsrtlich für die Schriftl«i«mq » chard Hein, « ad «M»

oenijahn,

izrat.

Lar1917.
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